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RS OGH 1968/7/11 4Ob532/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1968

Norm

ABGB §920

ABGB §1096 A1

ABGB §1447 Ja

Rechtssatz

Dem Anspruch auf Vornahme von Instandsetzungsarbeiten durch den Vermieter steht der Einwand der Unmöglichkeit

entgegen, wenn ein von der Baubehörde erlassener Räumungsbescheid und Abtragungsbescheid in Rechtskraft

erwachsen und die in diesem Bescheid zum Ansuchen um die Baubewilligung zur Behebung der Schäden gesetzte

Frist fruchtlos verstrichen ist.
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